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Ausgezeichnet mit der 
„Goldenen Treppe 2002“ 
für außergewöhnliche Initiativen 
und besonderes Engagement 
für Ausbildung in Niedersachsen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
 
 
Schulträger: Region Hannover 
 
Dauer der Ausbildung: 1 Jahr 
 
Ziel der Ausbildung: Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeit 
 Vorbereitung auf eine Berufsausbildung in mehreren  

Berufsfeldern möglichst unter Berücksichtigung der Wünsche. 
 
Aufnahmevoraussetzungen: Die allgemein bildende Schule muss mindestens neun 
  Jahre besucht worden sein. 

Es werden in der Regel nur Jugendliche ohne Hauptschulabschluss und 
Abgänger der Förderschulen aufgenommen. 

 
Prüfungen und Eine Abschlussprüfung wird nicht durchgeführt. 
Berechtigungen: Nach einjährigem Besuch des BVJ wird ein Zeugnis erteilt. 
 Es berechtigt dazu, anschließend ein Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) oder 

eine einjährige Berufsfachschule (BFS) zu besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
     bitte wenden 

Berufsbildende Schulen 
Neustadt a. Rbge. 
  

 

Berufsschule 
Berufsfachschulen 

Fachschulen 
Fachoberschulen 
Fachgymnasium 

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 : 2000  
für den Geltungsbereich 

Berufs-, Berufsfach-, Fachober- und 
Fachschule sowie Fachgymnasium 

Berufsschule 
Berufsfachschulen 

Fachschulen 
Fachoberschulen 
Fachgymnasium 

ohne Hauptschulabschluss 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
Einjährige Berufsfachschule (BFS) 

Berufsleben ohne 
Berufsausbildung 

Schulpflicht erfüllt 

Hauptschulabschluss 
erreichbar 

Berufsausbildung mit 
Berufsschulabschluss 2-jährige BFS mit schulischem oder 

beruflichem Abschluss 
Hauptschulabschluss 

oder SEK. I – 
Realschulabschluss 

erreichbar 
Realschulabschluss erreichbar 



Nach einjährigem Besuch des BVJ ruht die Schulpflicht, wenn anschließend kein Ausbildungsverhältnis 
begonnen wird. 
 

Zahl der Wochenstunden  
Unterrichtsfächer  

 
Regelform 

Sonderform für 
Aussiedlerinnen und 
Aussiedler sowie für 
Ausländerinnen und 
Ausländer 

Deutsch/Kommunikation  
Politik                               
Sport                              
Religion                          
Fachtheorie Berufsfeld       
Fachtheorie Berufsfeld       
Fachpraxis Berufsfeld         
Fachpraxis Berufsfeld         
Wahlpflichtarbeitsgemeinschaften 
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Unterrichtsstunden pro Woche 35 35 
 
Ausbildungskosten und -förderung: 
Schulgeld wird nicht erhoben. Es fallen jedoch Kosten für Arbeitsmaterialien an. 
 
Auskünfte über Förderungsmöglichkeiten nach dem BAföG erteilt die Region Hannover, Fachbereich Schulen, 
Team BAföG, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover,  
Tel.: 0511/616-0. 
 
Anmeldung: 
Vorzulegen sind mit der Anmeldung 

• der vollständig ausgefüllte Aufnahmeantrag 
• ein unterschriebener, tabellarischer Lebenslauf 
• 2 Passbilder 
• Kopie des letzten Zeugnisses (das Original bitte mitbringen) 
• evtl. weitere Unterlagen, wenn diese mit der Anmeldebestätigung angefordert werden 
• Jugendschwimmschein Bronze oder höher (wenn vorhanden) 

 
Anmeldeschluss ist der 15. Februar des Jahres. 
 


